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Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §24 Abs1 lita

Rechtssatz

Die Kundmachung eines Halteverbots ist mangelhaft, wenn die Beginnzeiten des Zeitraumes für welchen das Halte-

und Parkverbot gelten soll sowohl am Anfang- als auch am Ende-Schild derart überklebt sind, dass die Beginnzeit nicht

leserlich ist.
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